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Analogie – ein Buch mit sieben Siegeln? 

▪ GOZ 2012 bildet nicht die Zahnmedizin von heute ab.

▪ Neue Verfahren/neue Materialien etc. müssen daher analog nach § 6 Abs.1 

GOZ berechnet werden.

▪ Welche Informationen benötigt die Praxis?

▪ Welche Informationen benötigt der Patient?

▪ Was tun bei Schwierigkeiten mit den privaten Kostenträgern?

▪ Warum einknicken nicht sinnvoll ist.
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Inhalte

▪ Rechtliche Grundlage – § 6 Abs. 1 GOZ

▪ Darstellung einer Analogleistung

▪ Kalkulation einer Analogleistung

▪ Häufig berechnete Analogleistungen aus allen Bereichen der GOZ

▪ Beschlüsse des Beratungsforums für Gebührenordnungsfragen zu Analogleistungen

▪ Kürzungen der privaten Kostenträger

▪ Beschlüsse zur PAR nach der S3 Leitlinie



Rechtliche Grundlagen



Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

DEUTSCHE FORTBILDUNGSAKADEMIE HEILWESEN® 5

§ 6

Gebühren für andere Leistungen

(1) Selbstständige zahnärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht 

aufgenommen sind, können entsprechend einer nach Art, Kosten- und 

Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses dieser 

Verordnung berechnet werden. Sofern auch eine nach Art, Kosten- und 

Zeitaufwand gleichwertige Leistung im Gebührenverzeichnis dieser Verordnung 

nicht enthalten ist, kann die selbstständige zahnärztliche Leistung entsprechend 

einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung der in Absatz 2 

genannten Leistungen des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für 

Ärzte berechnet werden.
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Selbständigkeit der Leistung 

▪ Berechnungsfähig sind gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 nur selbstständige zahnärztliche 
Leistungen und damit solche, die nicht bereits ganz oder teilweise im 
Gebührenverzeichnis der GOZ beschrieben sind. 

▪ Vielmehr muss es sich um eine neue und eigenständige Leistung handeln. 

▪ Entscheidend ist daher, ob es sich um eine insgesamt neue Leistung oder nur um 
eine neuartige Methodik bzw. eine Variation bereits beschriebener Leistungsinhalte 
handelt.

▪ Dies folgt bereits aus § 4 Abs. 2 Satz 2, da danach für eine Leistung, die Bestandteil 
oder eine besondere Ausführung einer anderen Leistung nach dem 
Gebührenverzeichnis ist, eine besondere Gebühr nicht berechnet werden kann. 
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Selbständigkeit der Leistung 

▪ Soweit mit dem Vorliegen von Modifikationen eventuell Veränderungen in der 
Schwierigkeit oder dem Zeitaufwand der Leistungserbringung verbunden sind, ist 
dem daher gegebenenfalls durch entsprechende Anpassung des Steigerungssatzes 
gemäß § 5 Abs. 2 Rechnung zu tragen.
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Berechnung entsprechend einer gleichartigen Leistung

▪ Gegebenenfalls hat eine Analogberechnung entsprechend einer nach Art, Kosten-
und Zeitaufwand gleichartigen Leistung der GOZ zu erfolgen.

▪ Der Art nach sind Leistungen vergleichbar, die entweder vom Leistungsziel oder vom 
Behandlungsablauf her der neuen Leistung verwandt sind. Dabei ist insbesondere auf 
solche Leistungen abzustellen, die dem gleichen Behandlungsspektrum, also z.B. den 
prothetischen oder den kieferorthopädischen Leistungen, zuzuordnen sind.
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Berechnung entsprechend einer gleichwertigen Leistung

▪ Hinsichtlich des Kosten- und Zeitaufwandes ist ebenfalls darauf abzustellen, dass die 
der Analogabrechnung zugrunde gelegte Leistung hinsichtlich der bei der Erbringung 
tatsächlich anfallenden Behandlungskosten bzw. des hierfür konkret erforderlichen 
Zeitaufwandes mit den entsprechenden Werten bei der neuen Leistung vergleichbar 
ist. 

▪ Für eine Analogberechnung ist es nicht erforderlich, dass alle drei genannten 
Kriterien kumulativ und in gleichem Maße gegeben sind. 

▪ Der Zahnarzt hat im Rahmen der Analogberechnung vielmehr 
eine Gesamtbetrachtung

▪ der neuen Leistung im Vergleich mit der der Analogberechnung zugrunde liegenden 
Leistung nach dem Gebührenverzeichnis der GOZ vorzunehmen.
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Berechnung entsprechend einer gleichwertigen Leistung

▪ Nur dann, wenn nach Anwendung der o.g. Maßstäbe im Gebührenverzeichnis der 
GOZ keine danach vergleichbare Leistungsbeschreibung existiert, kann gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 2 auch auf Leistungen zurückgegriffen werden, die 
im Gebührenverzeichnis der GOÄ enthalten sind. 

▪ Dabei ist aber das Gebührenverzeichnis der GOÄ nicht in vollem Umfang geöffnet 
worden, sondern eine solche Analogberechnung kann nur unter Zugrundelegung der 
in § 6 Abs. 2 ausdrücklich aufgeführten Leistungen bzw. Leistungsbereiche erfolgen. 
Unter deren Zugrundelegung ist das Verfahren der Analogberechnung im Übrigen 
ebenso zu gestalten wie bei Zugrundelegung einer Leistung aus dem 
Gebührenverzeichnis der GOZ.
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Beschränkte Öffnung des Gebührenverzeichnisses der GOÄ

Gemäß der Neufassung von § 6 Abs. 2 kann der Zahnarzt danach auch die darin im 
Einzelnen aufgeführten Leistungen nach der GOÄ erbringen und abrechnen. 

In der diesbezüglichen Begründung wird dabei zutreffend darauf hingewiesen, dass 
damit naturgemäß keine Erweiterung der berufsrechtlichen Kompetenzen der Zahnärzte 
verbunden ist, sondern eine Erbringung und Abrechnung der jeweils genannten 
Leistungen nach der GOÄ voraussetzt, dass die Erbringung dieser Leistung dem 
Zahnarzt berufsrechtlich erlaubt ist, weil es sich insofern um die auf zahnärztlich-
wissenschaftlichen Erkenntnissen gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, 
Mund- und Kiefererkrankungen im Sinne des Zahnheilkundegesetzes handelt.



Medizinische Notwendigkeit einer Analogleistung
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§ 1

Anwendungsbereich

(1) Die Vergütungen für die beruflichen Leistungen der Zahnärzte bestimmen sich nach 

dieser Verordnung, soweit nicht durch Bundesgesetz etwas anderes bestimmt ist.

(2) Vergütungen darf der Zahnarzt nur für Leistungen berechnen, die nach den Regeln 

der zahnärztlichen Kunst für eine zahnmedizinisch notwendige zahnärztliche 

Versorgung erforderlich sind. Leistungen, die über das Maß einer zahnmedizinisch 

notwendigen zahnärztlichen Versorgung hinausgehen, darf er nur berechnen, wenn sie 

auf Verlangen des Zahlungspflichtigen erbracht worden sind.
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Medizinische Notwendigkeit einer Analogleistung

▪ § 1 gilt für die gesamte Gebührenordnung für Zahnärzte – somit auch für 

Analogleistungen

▪ Durch den Ansatz einer Analogleistung bestätigt der Zahnarzt/die Zahnärztin die 

medizinische Notwendigkeit der Maßnahme

▪ Ansonsten hätte die Leistung mit § 2 Abs. 3 GOZ gekennzeichnet werden 

müssen



Welcher Steigerungsfaktor bei Analogleistungen?
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§ 5

(1)Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich nach dem Einfachen bis 

Dreieinhalbfachen des Gebührensatzes. Gebührensatz ist der Betrag, der sich ergibt, 

wenn die Punktzahl der einzelnen Leistung des Gebührenverzeichnisses mit dem 

Punktwert vervielfacht wird. Der Punktwert beträgt 5,62421 Cent. Bei der Bemessung 

von Gebühren sind sich ergebende Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und 

Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden; die Rundung ist erst nach der Multiplikation 

mit dem Steigerungsfaktor nach Satz 1 vorzunehmen.
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§ 5

(2) Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Gebühren unter Berücksichtigung der 

Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistung sowie der Umstände bei 

der Ausführung nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Schwierigkeit der einzelnen 

Leistung kann auch durch die Schwierigkeit des Krankheitsfalles begründet sein. 

Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt worden 

sind, haben hierbei außer Betracht zu bleiben. Der 2,3fache Gebührensatz bildet die 

nach Schwierigkeit und Zeitaufwand durchschnittliche Leistung ab; ein Überschreiten 

dieses Gebührensatzes ist nur zulässig, wenn Besonderheiten der in Satz 1 genannten 

Bemessungskriterien dies rechtfertigen; Leistungen mit unterdurchschnittlichem 

Schwierigkeitsgrad oder Zeitaufwand sind mit einem niedrigeren Gebührensatz zu 

berechnen.
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Steigerungsfaktor bei Analogleistungen

▪ Für Analogleistungen gilt wie für alle anderen Leistungen der Gebührenrahmen der 

GOZ nach § 5 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 1 und 2 GOZ

▪ Ab Faktor 2,4 muss jedoch eine Begründung angeben werden

▪ Daher ist es empfehlenswert eine Leistung auszuwählen, bei der die Honorierung bis 

2,3 betriebswirtschaftlich stimmig ist

▪ Meine persönliche Empfehlung ist die Auswahl einer Leistung bei dem der 1,8fache 

Faktor den Mittelwert abbildet

▪ Somit besteht Luft nach oben (Leistung ist schwieriger als normal) und Luft nach 

unten (Leistung ist einfacher als normal)

▪



Kalkulation einer Analogleistung
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Kalkulation einer Analogleistung

• Analogleistungen geben der Praxis die Möglichkeit eine betriebswirtschaftlich 

stimmige Honorierung vorzunehmen

• Aus diesen Gründen sollten Analogleistungen immer individuell kalkuliert werden

• Eine regelmäßige Neukalkulation ist zwingend erforderlich

• Empfehlung – ein Mal pro Jahr bzw. aufgrund eines veränderten 

betriebswirtschaftlichen Stundensatzes

• In vielen Praxen schlummern Analogleistungen schon jahrelang mit der selben 

Gebührenziffer und demselben Steigerungsfaktor in der 

Praxisverwaltungssoftware
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Bei der Kalkulation einer Analogleistung müssen folgende Parameter 

berücksichtigt werden:

• der benötigte Zeitaufwand für die Leistung

• der individuelle betriebswirtschaftliche Stundensatz des Zahnarztes

• ggf. der zusätzlich erforderliche personelle Aufwand

• ggf. die Materialkosten, die bei der analogen Leistung verbraucht werden (sofern 

diese nicht zusätzlich berechnet werden).
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Beispiel:

Der Zahnarzt hat einen betriebswirtschaftlichen Stundensatz von 350,00 Euro

Er benötigt für die Durchführung eines präendodontischen Aufbaus ca. 20 Minuten

- hieraus resultiert ein zu erzielendes Honorar in Höhe von 116,66 Euro

Eine nach Kosten- und Zeitaufwand und auch artgleiche Leistung könnte z. B. die GOZ 

2150 (Einlagefüllung einflächig) sein – diese erzielt unter Berücksichtigung des 

1,8fachen Gebührensatzes ein Honorar in Höhe von 115,50 Euro.

Da der Materialkostenaufwand bei einem präendodontischen Aufbau relativ hoch ist, 

sollten diese bei der Kalkulation berücksichtigt werden.
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Beispiel Analogleistung mit zusätzlicher Berechnung der Materialkosten

Stundensatz 350,00 Euro

Behandlungszeit 20 Minuten

Honorar 116,66 Euro

zzgl. Materialkosten 15,00 Euro

Zu erzielendes Honorar 131,66 Euro
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Beispiel Analogleistung inklusive Materialkosten

Stundensatz 350,00 Euro

Behandlungszeit 20 Minuten

Zwischensumme 116,66 Euro

ggf. beinhaltete Materialien 15,00 Euro

Zu erzielendes Honorar 131,66 Euro

GOZ 2200 – Faktor 1,8 131,67



Materialkostenberechnung bei Analogleistungen
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Materialkostenberechnung in der Analogie

Es existieren zwei Möglichkeiten

▪ Materialkosten gesondert berechnen

▪ bei hohen  Materialkosten

▪ Materialkosten in die Analogleistung integrieren

▪ bei geringen Materialkosten

▪ bitte dann auch im Leistungstext darauf hinweisen

Wichtig: es existieren 

hierzu 

unterschiedliche 

Kammerauffassungen
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Materialkostenberechnung bei der Analogberechnung

▪ Die GOZ regelt lediglich die Berechnungsfähigkeit von Materialien, die bei der 

Durchführung regulärer Leistungen in der GOZ anfallen. 

▪ Für die Berechnung von Materialkosten im Zusammenhang mit Analogleistungen 

existiert keine gesetzliche Regelung. 

▪ Somit können diese gesondert in Rechnung gestellt werden. Dies empfiehlt sich 

hauptsächlich bei kostenintensiven Materialien.

▪ Sind die Materialkosten relativ gering, ist es empfehlenswert diese in das 

zahnärztliche Honorar der Analogleistung mit einzukalkulieren. 

▪ Der Leistungstext der Analogleistung sollte dann aber darauf hinweisen, dass die 

Materialkosten beinhaltet sind



Auswahl der Analogleistung
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Festlegung der Analogleistung

▪ Die Festlegung der jeweiligen Analogleistung obliegt allein dem behandelnden 

Zahnarzt. 

▪ Ein Sachbearbeiter einer privaten Krankenversicherung kann ohne das Wissen über 

den tatsächlichen Zeitaufwand der Leistung sowie über die betriebswirtschaftlichen 

Verhältnisse der Praxis keine bestimmte Analogposition für die Erstattung festlegen.

▪ Leider praktizieren dies viele private Krankenversicherungen so – dies geht auch aus 

den Beschlüssen des Beratungsforums für Gebührenordnungsfragen klar hervor. Der 

PKV-Verband und die Beihilfestellen halten bei einigen analogen Leistungen nur eine 

bestimmte Leistungsposition aus der GOZ für angemessen.
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Weitere Fakten zur Auswahl der Analogleistung

▪ Ursprungsbedingungen der zur Analogie herangezogenen Leistung haben keine 

Relevanz (z. B. KH, FZ, je Zahn etc.)

▪ beim PKV-Patienten keine gesonderte Vereinbarung erforderlich

▪ aber wirtschaftliche Aufklärung nach dem § 630 BGB (Patientenrechtegesetz) 

▪ beim GKV-Patienten sollte eine Vereinbarung nach BMV-Z (Bundesmantelvertrag für 

Zahnärzte) getroffen werden 



Darstellung der Analogleistung
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§ 10

Fälligkeit und Abrechnung der Vergütung; Rechnung

(1) Die Vergütung wird fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen eine dieser 

Verordnung entsprechende Rechnung nach der Anlage 2 erteilt worden ist. 

Künftige Änderungen der Anlage 2 werden durch das Bundesministerium für 

Gesundheit durch Bekanntmachung veröffentlicht.

(2) Die Rechnung muss insbesondere enthalten:

1. das Datum der Erbringung der Leistung,

2. bei Gebühren die Nummer und die Bezeichnung der einzelnen berechneten Leistung 

einschließlich einer verständlichen Bezeichnung des behandelten Zahnes und einer in 

der Leistungsbeschreibung oder einer Abrechnungsbestimmung gegebenenfalls 

genannten Mindestdauer sowie den jeweiligen Betrag und den Steigerungssatz,

3. bei Gebühren für vollstationäre, teilstationäre sowie vor- und nachstationäre 

privatzahnärztliche Leistungen zusätzlich den Minderungsbetrag nach § 7,
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Korrekte Darstellung der Analogleistung

§ 10 Abs. 4 regelt die Darstellung einer Analogleistung in der Rechnung:

„Wird eine Leistung nach § 6 Absatz 1 berechnet, ist die entsprechend bewertete 

Leistung für den Zahlungspflichtigen verständlich zu beschreiben und mit dem 

Hinweis „entsprechend“ sowie der Nummer und der Bezeichnung der als 

gleichwertig erachteten Leistung zu versehen.“
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Darstellung laut BZÄK
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Korrekte Darstellung der Analogleistung

Datum Zahn Geb. Nr. Leistung Anzah
l

Faktor Betrag

17.02.2023 22 2430a Abtötung eines 
Zahnnervs 
entsprechend 
Medikamentöse 
Einlage

1 2,3 26,39



Fachorganisationen und Analogie



BZÄK
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BZÄK
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BZÄK
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BZÄK
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BZÄK



DGET
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DGET
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DGET
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DGET
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DGET
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DGET



BDIZ/EDI
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DGET



Landeszahnärztekammern
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DGET



2 Tage

ab 249 €

mit Top – Dozentin
Sabine Schmidt

00"Wie Sie in Ihrer zahnärztlichen Abrechnung noch mehr Sicherheit 
erhalten und zusätzlich  Ihren Umsatz erhöhen." Sabine Schmidt

Sabine Schmidt Frederic Feldmann Dr. Markus Heckner Melanie 
Pohl

Jetzt anmelden 
und Platz sichern!

MANNHEIM  
MÜNCHEN

10. März - 11. März 2023 
05. Mai - 06. Mai 2023



Reaktionen der privaten Kostenträger
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

Spannungsfeld PKV/Beihilfe

▪ Analogleistungen sind nicht beliebt bei privaten Kostenträger

▪ Grund: Größe des Versicherungsschadens nicht kalkulierbar pro Jahr

▪ Aktuelle Analogliste BZÄK hat 10 Seiten

▪ akzeptiert werden jedoch nur die Beschlüsse des Beratungsforums

▪ PKV-Verband hat eigene Liste mit Analogleistungen

▪ Regieanweisung an den Sachbearbeiter der PKV
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

▪ Analogliste PKV-Verband 

▪ Beinhaltet alle Analogleistungen, die auf zahnärztlichen Rechnungen auftauchen

▪ Analogliste regelt, welche Analogleistungen seitens der PKV und Beihilfe erstattet werden

▪ Ist praktisch die Regieanweisung an den Sachbearbeiter
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

Mitglieder des PKV-Verbandes

▪ Allianz Krankenversicherung

▪ Alte Odenburger

▪ AXA Krankenversicherung

▪ Barmenia

▪ Versicherungskammer Bayern

▪ Concordia Krankenversicherung

▪ Continentale

▪ Debeka

▪ DEVK

▪ Envivas

▪ DKV

▪ Ergo



DEUTSCHE FORTBILDUNGSAKADEMIE HEILWESEN® 57

Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

Mitglieder des PKV-Verbandes

▪ Freie Arzt- und Medizinkasse

▪ Generali

▪ Gothaer

▪ Hallesche Krankenversicherung

▪ HUK

▪ Hanse Merkur

▪ Inter

▪ LKH

▪ KUK

▪ Liga

▪ LVM
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

Mitglieder des PKV-Verbandes

▪ Mecklenburgische

▪ Münchener Verein

▪ etc.
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

Kommunikation mit dem Patienten

▪ ist extrem wichtig

▪ bitte den Patienten immer darauf hinweisen, dass die GOZ nicht mehr den Stand der 

Zahnmedizin von heute abbildet

▪ Analogie fester Bestandteil der GOZ/GOÄ

▪ Analogleistungen führen häufig zu Erstattungsschwierigkeiten



Beschlüsse  Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

Analogleistungen die vom Beratungsforum bestätigt wurden, werden erstattet

▪ Gremium wurde 2013 gegründet

▪ Soll Streitigkeiten zwischen Patient, Versicherung, Beihilfe und Zahnarzt schlichten 

▪ Setzt sich zusammen aus:

▪ PKV-Verband

▪ Beihilfestellen

▪ Bundeszahnärztekammer

▪ Zwischenzeitlich existieren 59 Beschlüsse

▪ viele zur Analogie
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

▪ Rechtliche Relevanz

▪ Beschlüsse haben keine rechtliche Relevanz

▪ aber sind übliches Procedere im Erstattungsverhalten

▪ seitens des Beratungsforums vorgeschlagenen Empfehlungen finden Anwendung in 

der Erstattungspraxis

▪ Wichtig ist jedoch, dass die Zahnärztin/der Zahnarzt die Analogleistung selbst kalkuliert 

(auch wichtig im Nachweisverfahren)
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

▪ Zu welchen Analogleistungen existieren Beschlüsse

▪ Adhäsive Befestigung einer Wurzelfüllung

▪ Verschluss atypisch weiter apikaler foramina

▪ Perforationsverschluss

▪ Entfernung frakturierter Wurzelkanalinstrumente

▪ Entfernung nekrotischen Pulpengewebes

▪ Fotos zu therapeutischen und diagnostischen Zwecken
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

Zu welchen Analogleistungen existieren Beschlüsse

▪ Wiedereingliederung (inklusive Säuberung, ggf. Wiederanpassung) andernorts angefertigter 

direkter oder laborgefertigter Provisorien 

▪ Periimplantitis-Behandlung im offenen Verfahren

▪ Eingliederung einer Protrusionsschiene, z.B. zur Behandlung einer Schlafapnoe

▪ Die Entfernung einer oder mehrerer Wurzeln eines mehrwurzeligen Zahnes 

(Wurzelamputation) unter Belassung der klinischen oder prothetischen Krone 

▪ "Table Tops" als langzeitprovisorische Maßnahme im indirekten Verfahren (laborgefertigt)

▪ „Table Tops“ als definitive Maßnahme 
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

▪ Zu welchen Analogleistungen existieren Beschlüsse

▪ Umarbeiten einer definitiven Krone oder Brücke zu einem Provisorium und/oder 

Wiederbefestigung der definitiven Krone oder Brücke zum provisorischen Verbleib 

▪ Beratung durch den Arzt mittels E-Mail

▪ Ausstellung von Rezepten und/oder Überweisungen und/oder Übermittlung von Befunden

oder ärztlichen Anordnungen mittels Videotelefonie, E-Mail

▪ Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder Unterweisung und Führung

▪ der Bezugsperson(en) – im Zusammenhang mit der Behandlung eines Kranken – als 

Videosprechstunde
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

▪ Zu welchen Analogleistungen existieren Beschlüsse

▪ Teilleistungen bei der Anfertigung von Stiftaufbauten oder Einlagefüllungen 

▪ Teilleistungen bei der Anfertigung von Schienen

▪ provisorische Verankerung von bereits vorhandenen definitiven oder provisorischen Kronen 

auf frakturierten, aber erhaltungswürdigen Zähnen mit reversiblen Stiftaufbauten im 

Rahmen einer endodontischen Versorgung 

▪ Erneuerung eines Primärteleskops im Rahmen der Reparatur einer teleskopverankerten 

Versorgung
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

▪ Zu welchen Analogleistungen existieren Beschlüsse

▪ subgingivale medikamentöse antibakterielle Lokalapplikation im Rahmen einer 

Periimplantitisbehandlung an einem Implantat 

▪ adjuvanten aPDT zusätzlich zum manuellen Debridement im Rahmen einer 

nichtchirugischen Behandlung der Periimplantitis 
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

▪ Zu welchen Analogleistungen existieren Beschlüsse

▪ Die operationsmikroskopische Untersuchung zur Feststellung intrakoronaler oder 

intrakanalärer pathologischer Veränderungen 

▪ „Die Wiederherstellung der Funktion eines direkten Provisoriums mit Abformung

▪ Die Erhebung eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z.B. des Parodontalen 

Screening-Index PSI) im Rahmen einer Unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) 

▪ Die subgingivale Instrumentierung (AIT) in der 2. Therapiestufe



DEUTSCHE FORTBILDUNGSAKADEMIE HEILWESEN® 69

Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

▪ Zu welchen Analogleistungen existieren Beschlüsse

▪ Lokalisierte subgingivale Instrumentierung bei Resttaschen in der Unterstützenden 

Parodontitistherapie (UPT) 

▪ Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading des Parodontitisfalles und 

Dokumentation auf Formblatt und Dokumentation auf Formblatt 

▪ Qualifiziertes parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) zum 

personalisierten Behandlungsplan 

▪ Befundevaluation (BEV) 



Beschlüsse des Beratungsforums unter der Lupe 
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Keine konkrete Analoggebühr!

GOZ 2060 für angemessen = 68,17 Euro
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konkrete Analoggebühren werden empfohlen!

Empfohlene Leistungen entsprechen dem BEMA-Niveau
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Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp
KOMMUNIKATION

Wie wirkt sich das auf das Erstattungsverhalten aus?

▪ Es werden nur die Leistungen erstattet, die empfohlen werden

▪ Die Frage ist noch mit welchem Faktor…

▪ Wichtig ist:

▪ der Zahnarzt/die Zahnärztin hat die freie Wahl der Analogleistung

▪ der Zahnarzt/die Zahnärztin hat die freie Wahl der Faktorgestaltung

▪ Wichtig ist die Kommunikation gegenüber dem Patienten, dass Analogleistungen immer 

wieder zu Kürzungen führen, diese aber nicht an der Berechnung des Zahnarztes liegt
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▪ Was hilft in der Argumentation?

▪ Gute Dokumentation der Durchführung der Analogleistung

▪ Idealer Weise noch verknüpft mit der jeweiligen Zeitdauer

▪ Argumentation mit BZÄK, LZK, Fachgesellschaften (z. B. DGET in der Endo)

▪ Gute Information des Patienten im Vorfeld der Behandlung



Analogliste PKV-Verband
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Was beinhaltet die Analogliste des PKV-Verbandes

▪ Sämtliche Analogleistungen, die auf zahnärztlichen Rechnungen berechnet werden
▪ Argumente pro und contra Analogie
▪ Regieanweisung an die Sachbearbeiter der PKVen
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Inhalt und Struktur



Spezielles Vorgehen der Debeka
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Spezielles Vorgehen der Debeka 

Die Vorgehensweise der Debeka erfolgt immer mit Bezug auf den Tarif:

„Nach dem Tarifwortlaut sind wir für zahnärztliche Verrichtungen leistungspflichtig, die in der 
jeweils gültigen Gebührenordnung für Zahnärzte aufgeführt sind.

Nur wenn für uns erkennbar eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige 
selbständige Leistung der GOZ berechnet wurde, zahlen wir für analog berechnete Leistungen 
auf freiwilliger Basis. Diese Voraussetzung liegt hier nicht vor. (2340a und 4070a).“

(Erläuterung: 2340a wurde für die Dentinversiegelung, 4070a für die Entfernung subgingivaler 
Konkremente in Ansatz gebracht). 



fehlende Langzeitstudien?
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Beispiel – photodynamische Therapie
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▪ Reaktion privater Kostenträger

Argumente der PKV:

• fehlende medizinische Notwendigkeit
• Wirksamkeit aufgrund von aktuellen Studien nicht nachgewiesen
• Soll als Verlangensleistung abgerechnet werden
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Extrem Wichtig – die Kommunikation mit dem Patienten

▪ der Patient sollte zunächst über die Wirksamkeit und die Vorteile der Methode aufgeklärt werden

▪ Hinweis, dass die GOZ 2012 nicht mehr den Stand der Zahnmedizin von heute abbildet

▪ Analogie ist fester Bestandteil der GOZ/GOÄ

▪ Hinweis, dass Analogleistungen häufig zu Erstattungsschwierigkeiten führen
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Rechtsprechung

▪ Der Bundesgerichtshof hat bereits mit Urteil vom 23.06.1993 (Az. IV ZR 135/92) die 

„Wissenschaftlichkeitsklausel“ in Versicherungsverträgen, wonach keine Leistungspflicht für 

wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und 

Arzneimittel besteht, für unwirksam erklärt hat, da diese Einschränkung den Vertragszweck gefährdet.

▪ Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10.07.1996 (Az. IV ZR 133/95) ergibt sich, dass „die 

Behandlung bereits dann objektiv zu vertreten ist, wenn sie den medizinischen Erkenntnissen im 

Zeitpunkt ihrer Vornahme als wahrscheinlich geeignet angesehen werden konnte.“ Es reiche völlig aus, 

dass die Behandlung mit nicht nur ganz geringer Erfolgsaussicht die Erreichung des Behandlungszieles 

als möglich erscheinen lässt.
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Rechtsprechung

▪ Weiterhin urteilte der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 30.10.2002 (Az. IV ZR 60/01), dass eine 

entsprechende Behandlung „nur grundsätzlich geeignet sein muss, den angestrebten Erfolg der 

Heilbehandlung ebenso zu bewirken, wie Methoden und Arzneimittel der Schulmedizin."

▪ Insoweit ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass die Forderung der Kostenerstatter nach 

wissenschaftlichen Studien an relevanten Patientenzahlen mit Langzeitergebnissen heutzutage nicht 

mehr haltbar ist, da dies die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden unnötig hemmen würde.
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Rechtsprechung

▪ Aussagekräftig ist auch das Urteil des Landgerichts Köln vom 07.02.2007 (Az. 23 O 458/04). Nach 

Auffassung des Gerichtes ist es ausreichend, dass das betroffene Medizinprodukt beanstandungsfrei 

zugelassen und seine Anwendung bei dem konkreten Patienten grundsätzlich erfolgversprechend ist.
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Was tun?



PAR nach GOZ nach der S3-Leitlinie
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Die neuen Beschlüsse Beratungsforum und ihre Folgen

Die Beschlüsse mit den Nrn. 54 bis 59 befassen sich mit der Abrechnung von PAR-Leistungen 

nach der S3-Leitlinie. 

In den vergangenen Monaten gab es hierzu viele Erstattungsschwierigkeiten seitens der 

privaten Kostenträger. 

Viele Zahnarztpraxen wurden seitens ihrer Patienten mit diesen Kürzungen konfrontiert. 
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Die neuen Beschlüsse Beratungsforum und ihre Folgen

Die Bundeszahnärztekammer sowie einige Landeszahnärztekammern hatten bereits vor 

längerer Zeit die Empfehlung gegeben, eine Vielzahl der in den BEMA eingeführten PAR-

Leistungen nach den S3-Leitlinien beim Privatpatienten in die Analogie zu nehmen. 

Die zunehmenden Erstattungsschwierigkeiten haben jedoch viele Zahnarztpraxen 

verunsichert. Nun scheint etwas Licht in die Angelegenheit zu kommen. 
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Die neuen Beschlüsse Beratungsforum und ihre Folgen

Das Beratungsforum hat mit den neuen Beschlüssen folgende sechs Maßnahmen als 

Analogleistung bestätigt:

• PAR-Diagnostik, Staging/Grading, Dokumentation

• Ausfertigung PAR-Formblatt

• Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG)

• Subgingivale Instrumentierung (AIT)

• Befundevaluation 

• Gingival- und/oder Parodontalindex im Rahmen der UPT - mehr als zweimal pro Jahr

• Subgingivale Instrumentierung im Rahmen der UPT



DEUTSCHE FORTBILDUNGSAKADEMIE HEILWESEN® 92

Die neuen Beschlüsse Beratungsforum und ihre Folgen

Laut aktuellem Statement der BZÄK sind alle anderen, nicht erfassten Leistungen originär 

gemäß den Bestimmungen der GOZ und GOÄ zu berechnen. Die tabellarische Übersicht der 

BZÄK und somit auch die gebührenrechtliche Einordnung wurde aktualisiert.
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Zunächst ein paar zu klärende Fragen:

Existieren bei der Abrechnung der Leistungen Fristen wie im BEMA-Bereich?

Nein - bei der Behandlung nach GOZ existieren keine vorgegebenen Fristen bzw. 

Behandlungszeiträume wie in der GKV.
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Zunächst ein paar zu klärende Fragen:

Muss für die PAR-Behandlung beim Privatpatienten ein genehmigter Kostenvoranschlag 

seitens der privaten Krankenversicherung bzw. Beihilfestelle vorliegen?

In der Regel muss eine PAR-Behandlung seitens der privaten Krankenversicherung bzw. 

Beihilfestelle nicht genehmigt werden außer der Versicherungsvertrag des Patienten würde 

eine entsprechende Klausel enthalten. 

Bei Patienten, die im Basistarif versichert sind, ist der Patient verpflichtet für die PAR-

Behandlung vor Durchführung der Leistung einen privaten Therapieplan einzureichen.

Im Sinne des Patientenrechtegesetzes muss der Patient jedoch in Textform über die Kosten 

aufgeklärt werden, wenn unklar ist, ob die Kosten von einem Dritten übernommen werden.
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Zunächst ein paar zu klärende Fragen:

Wie erfolgt die Gestaltung von Faktoren bei Analogleistungen?

Bei Analogleistungen findet wie bei allen anderen Leistungen der § 5 Abs. 2 GOZ Anwendung. 

Dies bedeutet, dass die Faktorgestaltung dem Zahnarzt/der Zahnärztin obliegt. Werden 

Faktoren oberhalb des 2,3fachen Steigerungsfaktors berechnet, muss eine Begründung 

angegeben werden.



DEUTSCHE FORTBILDUNGSAKADEMIE HEILWESEN® 96

Zunächst ein paar zu klärende Fragen:

Auswahl der Analogleistung

Die Auswahl der Analogleistung trifft ausschließlich der Zahnarzt/die Zahnärztin.
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Beschluss Nr. 54

Die Erhebung eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z.B. des 

Parodontalen Screening-Index PSI) im Rahmen einer Unterstützenden 

Parodontitistherapie (UPT)

„Die Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z.B. des 

Pardontalen Screening-Index PSI) im Rahmen einer Unterstützenden Parodontitistherapie

(UPT) – im Einklang mit der Empfehlung aus der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis 

Stadium I bis III“ zur Häufigkeit der Durchführung der UPT – mehr als zweimal im Jahr ist in 

der GOZ nicht beschrieben. Die BZÄK, der PKV-Verband und die Beihilfeträger sehen die 

GOZ-Nr. 4005 zusätzlich zur originären Leistung bis zu i. d. R. zweimal analog innerhalb eines 

Jahres als berechnungsfähig an.“
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Beschluss Nr. 55 

Die subgingivale Instrumentierung (AIT) in der 2. Therapiestufe

Die subgingivale Instrumentierung in der 2. Therapiestufe gemäß der S3-Leitlinie „Die 

Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III“ der DG Paro und DGZMK ist aufgrund der darin 

nicht enthaltenen Weichgewebskürettage nicht in der GOZ beschrieben. Die BZÄK, der PKV-

Verband und die Beihilfeträger empfehlen als Analoggebühren für die subgingivale 

Instrumentierung am einwurzeligen Zahn die GOZ-Nr. 3010a und am mehrwurzeligen Zahn die 

GOZ-Nr. 4138a. Um Erstattungsschwierigkeiten vorzubeugen ist verpflichtend auf der 

Rechnung anzugeben: „GOZ-Nr. 3010a“ bzw. „4138a“ mit der Beschreibung „Subgingivale 

Instrumentierung – PAR (AIT)“. Die GOZ-Nrn. 4070 bzw. 4075 sind daneben nicht 

berechnungsfähig. Die Entfernung der gingivalen/supragingivalen weichen und harten Beläge 

ist originär nach der GOZ zu berechnen.
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Beschluss Nr. 56

Lokalisierte subgingivale Instrumentierung bei Resttaschen in der Unterstützenden 

Parodontitistherapie (UPT)

Die subgingivale Instrumentierung bei Resttaschen im Rahmen einer Unterstützenden 

Parodontitistherapie (UPT) gemäß der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium I 

bis III“ der DG Paro und DGZMK ist eine selbstständige, nicht in der GOZ beschriebene 

Leistung. Die Leistung ist gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog zu berechnen. Die BZÄK, der PKV-

Verband und die Beihilfeträger empfehlen als Analoggebühr die GOZ-Nr. 0090a für den 

einwurzeligen Zahn und die GOZ-Nr. 2197a für den mehrwurzeligen Zahn. Um 

Erstattungsschwierigkeiten vorzubeugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-

Nr. „0090a“ bzw. „2197a“ mit der Beschreibung „Subgingivale Instrumentierung – UPT“. Die 

GOZ-Nrn. 4070 bzw. 4075 sind daneben nicht berechnungsfähig. Die Entfernung der 

gingivalen/supragingivalen weichen und harten Beläge ist originär nach der GOZ zu 

berechnen.
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Beschluss Nr. 57

Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading des Parodontitisfalles und 

Dokumentation auf Formblatt und Dokumentation auf Formblatt

Die Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading gemäß der S3-Leitlinie „Die 

Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III“ der DG Paro und der DGZMK ist analog 

berechnungsfähig. Die Ergebnisse sind auf einem wissenschaftlich anerkannten Formblatt 

(z.B. von ParoStatus®) vollständig zu dokumentieren. Dieses Formblatt ist dem 

Zahlungspflichtigen auf dessen Verlangen zu überreichen. Die BZÄK, der PKV-Verband und 

die Beihilfeträger empfehlen für die parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading

und Dokumentation als Analoggebühr die GOZ-Nr. 8000. Die Leistung ist einmal je 

Parodontitis-Behandlungsstrecke berechnungsfähig. Um Erstattungsschwierigkeiten 

vorzubeugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-Nr. „8000a“ mit der 

Beschreibung „PAR-Diagnostik, Staging/Grading, Dokumentation“. Die GOZ-Nr. 4000 ist 

daneben nicht berechnungsfähig. Die Ausfertigung des Formblattes für den 

Zahlungspflichtigen kann nach Auffassung der BZÄK, des PKV-Verbandes und der 

Beihilfeträger mit der GOZ-Nr. 4030 analog berechnet werden. Um Erstattungsschwierigkeiten 

vorzubeugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-Nr. „4030a“ mit der 

Beschreibung „Ausfertigung PAR-Formblatt“.
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Beschluss Nr. 58

Qualifiziertes parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) zum 

personalisierten Behandlungsplan

Das qualifizierte parodontologische Aufklärungs- und Therapiegespräch zum personalisierten 

Behandlungsplan in der 1. Therapiestufe gemäß der S3-Leitlinie „Die Behandlung von 

Parodontitis Stadium I bis III“ der DG Paro und der DGZMK ist analog berechnungsfähig. Die 

Leistung umfasst die Aufklärung über:

▪ Diagnose,

▪ Gründe der Erkrankung,

▪ Risikofaktoren,

▪ Therapiealternativen,

▪ zu erwartende Vor- und Nachteile der Behandlung

▪ die Option, die Behandlung nicht durchzuführen

sowie die Erläuterung des personalisierten Therapieplanes einschließlich notwendiger 

Verhaltensänderungen und allgemeinmedizinischer Wechselwirkungen. Die BZÄK, der PKV-

Verband und die Beihilfeträger empfehlen als Analoggebühr die GOZ-Nr. 2110. Die Leistung ist 

einmal je Parodontitis-Behandlungsstrecke berechnungsfähig. Um Erstattungs-schwierigkeiten 

vorzubeugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-Nr. „2110a“ mit der 

Beschreibung „Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG)“. Andere 
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Beschluss Nr. 59

Befundevaluation (BEV)

Die parodontologische Reevaluation ist nach medizinischer Notwendigkeit je nach Schwergrad 

bis zu dreimal innerhalb eines Jahres berechnungsfähig. Sie umfasst die erneute 

Dokumentation des klinischen Befunds, einschließlich der Bestimmung der Sondierungstiefen 

und Sondierungsblutung, der Zahnlockerung, des Furkationsbefalls, des röntgenologischen 

Knochenabbaus sowie die Angabe des Knochenabbaus in Relation zum Patientenalter 

(%/Alter). Die individuelle Reaktion auf die 2. bzw. 3. Therapiestufe und die Unterstützende 

Parodontitistherapie (UPT) wird bestimmt, indem die erhobenen Befunddaten mit den Daten 

der Eingangsdiagnostik bzw. der vorangegangenen Befundevaluation (BEV) verglichen 

werden. Die Leistung enthält auch die Aufklärung des Patienten über die Maßnahmen der UPT 

und über die weiteren geplanten Interventionen. Die BZÄK, der PKV-Verband und die 

Beihilfeträger empfehlen als Analoggebühr die GOZ-Nr. 5070. Um Erstattungsschwierigkeiten 

vorzubeugen ist verpflichtend auf der Rechnung anzugeben: GOZ-Nr. „5070a“ mit der 

Beschreibung „Befundevaluation – PAR“. Die GOZ-Nrn. 4000, 4005(a) und weitere Gesprächs-

und Beratungsleistungen sind daneben nicht berechnungsfähig.



Landeszahnärztekammer BW
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Fazit

✓ Analogie ist ein komplexes Thema

✓ Analogie ist wichtig für eine betriebswirtschaftlich stimmige Honorierung

✓ Analogie ist wichtig beim GKV- und beim PKV-Patienten

✓ Eine gute Kommunikation mit dem Patienten im Vorfeld ist extrem wichtig

✓ Kalkulieren Sie Ihre Analogleistungen betriebswirtschaftlich stimmig

✓ Bei Schwierigkeiten mit den Kostenträgern argumentieren Sie sachlich aber bestimmt



Zahnärztliches Abrechnungsbootcamp

Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an 
diesem spannenden Thema
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